
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1983/3/22 10Os51/83
(10Os52/83)

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 22.03.1983

Norm

StPO §94

StPO §97 Abs1

Rechtssatz

Gelten auch für die im Verlauf einer Voruntersuchung gestellten Anträge des Anklägers auf Erlassung eines Haftbefehl

gegen den Beschuldigten.

Entscheidungstexte

10 Os 51/83

Entscheidungstext OGH 22.03.1983 10 Os 51/83

Veröff: SSt 54/29 = EvBl 1983/170 S 640
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